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Herzlich Willkommen
zur Sitzung 

der Gemeindevertretung

Biblis, den 20. Februar 2019
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Anfragen und Mitteilungen
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MV-4/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 28.09.2018 - Gemeindesteuer-Schadensausgleich

Stellungnahme HSGB
Sehr geehrter Herr Wohlgemuth,

die Gemeinde Biblis dürfte eine „Sondersteuer“ für den Betreiber des Zwischenlagers 
nicht „erfinden“. Zur Rechtmäßigkeit der Einführung einer solchen Abgabe als Steuer 
ist auszuführen, dass nach Art. 105 Abs. 2a des Grundgesetzes (GG) i. V. m. § 7 Abs. 2 
KAG in Hessen die Gemeinden die Befugnis zur Gesetzgebung (Satzungsgebung) über 
örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern haben, solange und soweit sie nicht 
bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind, diese nicht vom Land erhoben 
werden oder den Landkreisen vorbehalten sind.
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MV-4/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 28.09.2018 - Gemeindesteuer-Schadensausgleich

Stellungnahme HSGB
Aufwandsteuern zielen auf die in der Vermögens- und Einkommensverwendung für 
den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende besondere wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen, welche durch den Gebrauch von Gütern, das 
Halten eines Gegenstandes oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen vermutet 
wird. Belastet werden soll lediglich der über die Befriedigung der allgemeinen Lebens-
führung hinausgehende Aufwand, der Teil des persönlichen Lebensbedarfs und der 
persönlichen Lebensführung ist, und nur die in diesem Konsum zum Ausdruck 
kommende besondere Leistungsfähigkeit (BVerwG, Urt. v. 11.07.2012, Az. 9 CN 1/11 –
juris, Rn. 13). 
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MV-4/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 28.09.2018 - Gemeindesteuer-Schadensausgleich

Stellungnahme HSGB
Der Betrieb eines Zwischenlagers ist aber gerade nicht auf Einkommensverwendung, 
sondern auf Einkommenserzielung angelegt. Zudem dürfte eine solche Steuer mit 
dem in Art. 105 Abs. 2a GG enthaltenen Verbot einer Gleichartigkeit mit bundes-
gesetzlich geregelten Steuern (insb. Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer) kollidieren.

David Rauber
Hessischer Städte- und Gemeindebund
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MV-3/2019 Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 nach §123a HGO

Mitteilungstext

Nach § 123a HGO ist der Gemeindevertretung jährlich ein Beteiligungsbericht 
vorzulegen.

Dieser ist für das Jahr 2017 als Anlage beigefügt.

.
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MV-6/2019 Haushaltsvollzugsbericht: Dezember 2018,  1. – 4. Quartal
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MV-5/2019 Haushalt 2019
Genehmigung zur Haushaltssatzung

Mitteilungstext:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde nach Erteilung des 
Einvernehmens durch das Regierungspräsidium Darmstadt am 22.01.2019 von der 
Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße genehmigt.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Sach-/Rechtslage
Es ist allgemein festzustellen, dass der Bedarf an Ganztagsplätzen mit Mittagessen in 
letzter Zeit deutlich zugenommen hat. Hierzu beigetragen hat sicherlich auch die 
Gebührenneuregelung in Hessen.

Vom allgemeinen Verständnis her ist davon auszugehen, dass in einer Einrichtung, die 
Ganztagsplätze anbietet, auch in entsprechender Anzahl Mittagessensplätze zur 
Verfügung stehen. Auf Grund der vorhandenen Räumlichkeiten kann dies jedoch 
weder in den kommunalen noch in den kirchlichen Einrichtungen gewährleistet 
werden. 
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Sach-/Rechtslage
Zur Klarstellung und insbesondere zur Vermeidung von Missverständnissen bei der 
Anmeldung eines Kindes sollte klar dokumentiert werden, dass in den kommunalen 
Einrichtungen nur eine begrenzte Anzahl an Mittagessensplätzen aus zwingenden 
räumlichen Gründen vorgehalten werden kann. Andernfalls würden die in den 
jeweiligen Betriebsgenehmigungen festgelegten Betreuungskapazitäten nicht mehr in 
vollem Umfang zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, für die 
Einrichtungen in Biblis und Wattenheim die Höchstzahl der Mittagessensplätze in der 
Satzung festzuschreiben und aufgrund der Begrenzung die Auswahlkriterien klar 
festzulegen.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Sach-/Rechtslage
Damit hat die Gemeinde Biblis als Träger bzw. die für die Vergabe der begrenzt zur 
Verfügung stehenden Plätze zuständige Kindergartenleitung eine klar definierte 
Rechtsgrundlage für ihre Entscheidungen.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Artikel I
§ 3 (3) und (4) werden neu gefasst.

(3) Bevorzugt aufgenommen werden zunächst Kinder, die aus besonderen sozialen 
und pädagogischen Gründen der Förderung und Betreuung bedürfen bzw. deren 
Aufnahme vom zuständigen Jugendamt empfohlen wird. Danach werden ferner 
entsprechend § 24 SGB VIII bevorzugt die Kinder berufstätiger und in beruflicher Aus-, 
Fort- und Weiterbildung befindlicher Erziehungsberechtigter bzw. Erziehungsbe-
rechtigter in Ausbildung, Fortbildung etc. , aufgenommen, die aus diesem Grund auf 
einen Betreuungsplatz angewiesen sind, wenn die Berufstätigkeit, das Ausbildungs-
verhältnis und Studium durch entsprechende schriftliche Bescheinigung des 
Arbeitgebers, Ausbildungsträgers oder Hochschule nachgewiesen wird.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

(4a) Geschwister von Kindern, die bereits in der Tagesstätte aufgenommen wurden, 
können bevorzugt in derselben Einrichtung aufgenommen werden, wenn die Plätze 
nicht von aus anderen Gründen bevorzugt aufzunehmenden Kindern (nach Abs. 3) 
beansprucht werden.

(4b) Die Ganztagsplätze und/oder die Plätze mit Mittagsbetreuung werden vorrangig 
an Kinder vergeben, deren Erziehungsberechtigte berufstätig sind und/oder die 
Voraussetzungen gemäß Abs. 3 erfüllen, insbesondere wenn es sich dabei um 
Alleinerziehende handelt. Die regelmäßige Berufstätigkeit oder Ausbildung über den 
Nachmittag ist jährlich durch schriftliche Bestätigung nachzuweisen.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

(4c) Bleiben unter Berücksichtigung der Vorrangregelung unter Abs. 4b 
Mittagessensplätze frei, kann die Leitung der Einrichtung diese Plätze nach Warteliste 
vergeben. Diese Vergabe erfolgt nur begrenzt solange nicht die Vorrangregelung 
greift. In diesen Fällen erlischt der Anspruch zum nächsten Monatsbeginn und zwar in 
umgekehrter Reihenfolge wie aufgenommen wurde.

Artikel II

§ 4 (4) wird folgendermaßen ergänzt (Satz 2 neu)

In der Kindertagesstätte Pusteblume beträgt die Höchstzahl der Mittagessensplätze 75 
und in der Kindertagesstätte Glückskäfer 40.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Beschlussentwurf:

Die 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Sach-/Rechtslage

Die allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis hat sich in den vergangenen Jahren 
durch die Aufgabe von Praxen verschlechtert. Dass das Thema nicht nur in der 
Bevölkerung diskutiert wird, zeigten die Ausführungen der in der Gemeinde-
vertretung vertretenen Fraktionen während der Debatte zum Haushalt 2019.

Inzwischen gibt es neben der gesetzlich festgelegten Möglichkeit eines Medizi-
nischen Versorgungszentrums (MVZ) verschiedenste Varianten zur möglichen 
Sicherstellung der Gesundheitsversorgung für die heimische Bevölkerung.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Sach-/Rechtslage

Als aktuellstes Beispiel ist das Gesundheitsversorgungszentrum Oberzent zu 
nennen, welches im letzten Jahr mit Unterstützung des Hessischen 
Sozialministerium eröffnet wurde.

Betrachtet man sich die Analyse der ambulanten medizinischen Versorgung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KV Hessen) und deren Ermittlung 
gemeindebezogener, fiktiver Versorgungsgrade für den Kreis Bergstraße auf Basis 
des Jahres 2015, so ist festzustellen, dass Biblis hierbei einen  Versorgungsgrad von 
knapp 57 % erreicht.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Beschlussentwurf (Stand 18.02.2019)

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt den Förderantrag zur Revitalisierung von 
Siedlungsflächen aus EFRE-Mitteln zu stellen. 

2. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, mögliche Rechtskonstellation zu 
eruieren, die einen gemeinsamen Betrieb eines Gesundheitshauses mit dem 
ortsansässigen Allgemeinmediziner ermöglichen und der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Ergänzungsantrag der FLB mit Schreiben (Email) vom 19.02.2019

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

in Ergänzung der Antragsvorlage „Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis“ 
beantragen wir zu den vorgesehenen zwei Punkten noch einen dritten hinzuzufügen 
den wir als Voraussetzung unserer Zustimmung ansehen.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

3. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt bei der Landesbank Hessen-Thüringen 
im Rahmen der Beantragung von EFRE Mitteln unter Bezug: 5. Abs. 3, 4 und 
5 (Erklärung des Antragstellers) auf eine kurzfristige Zusage (schriftlich) eines 
„Förderungsunschädlichen Vorhabenbeginn“ zu bestehen.

Falls dies nicht gewährt wird, ist unverzüglich eine Arbeitsgruppe „Ärztehaus“ 
unter Beteiligung je eines Vertreters der CDU, FLB und SPD zu gründen, eine 
verbindlichen Standortauswahl zu treffen und unter Hinzuziehung eines 
Architektenbüros mit der Planungsarbeiten zu beginnen hat. Herr Dr. Porikis ist zu 
den Planungsgesprächen hinzuzuziehen sowie ein Konzept zur späteren 
Übernahme bzw. Betrieb dieses Objektes zu erarbeiten! 
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Ergänzungsantrag der SPD mit Schreiben (Email) vom 19.02.2019

Sehr geehrte Frau Schramm,
wir bitten nachfolgenden Punkt drei in den Beschlussvorschlag aufzunehmen:
In der Arbeitsgruppe Strukturwandel soll regelmäßig ( mindestens einmal im Quartal ) 
über den Fortschritt der Maßnahme berichtet werden. Die Planung soll losgelöst von 
der Entscheidung über die EFRE-Mittel vorangetrieben werden.

Mit freundlichen Grüßen 
Josef Fiedler, SPD-Fraktion 
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Beschlussentwurf der Verwaltung Teil I (Stand 20.02.2019)

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt den Förderantrag zur Revitalisierung von 
Siedlungsflächen aus EFRE-Mitteln zu stellen. 
Hierzu ist die Maßnahme des ISEK 1.M.2 Rathaus-Quartier Süd zu modifizieren und 

die Planungen wie vorgesehen 2019 (HH-Mittel stehen zur Verfügung) 

aufzunehmen und zur Planreife zu führen. 

Die Lenkungsgruppe ist fortlaufend (mind. 1x im Quartal) über den Sachstand zu 

informieren.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Beschlussentwurf der Verwaltung Teil II (Stand 20.02.2019)

2. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, mögliche Rechtskonstellation zu 
eruieren, die einen gemeinsamen Betrieb eines Gesundheitshauses mit dem 
ortsansässigen Allgemeinmediziner ermöglichen und der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
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FA-1/201 Antrag der FLB-Fraktion vom 08.02.2019 
hier: Ärztehaus
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FA-1/201 Antrag der FLB-Fraktion vom 08.02.2019 
hier: Ärztehaus

BeschlussBeschlussvorschlag der FLB-Fraktion:

Die Gemeindevertretung beschließt, die Gemeindeverwaltung zu beauftragen, ein 
Konzept zur schnellen Realisierung zur Schaffung eines Ärztehauses unter gemeind-
licher Kontrolle, Ausführung und Eigentum zu erarbeiten und darzustellen.

Hierbei soll ein Gremium, bestehend aus Vertretern der drei Fraktionen CDU, FLB, 
SPD geschaffen werden, die hier ein unmittelbares Mitsprache- und Vorschlagsrecht 
haben sowie die gesamte Maßnahme begleiten.

Im Haushalt sind somit bis zu 2 Millionen Euro bereitszustellen.
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VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Sach-/Rechtslage
Die DB Netz AG Regionalbereich Mitte beabsichtigt die Bahnübergänge (BÜ) entlang 
der Strecke 4010 Mannheim Hbf – Frankfurt/Main zu erneuern . Die Notwendigkeit 
der Maßnahme geht auf eine erhöhte Störanfälligkeit der eingesetzten Technik zurück. 
Des Weiteren besteht gemäß Technischer Mitteilung TM 2013 – 059 ein 
Umbauverbot.
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VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Bahnübergang Josef-Seib-Straße (Pfaffenaue)BÜ 26-5

Der Bahnübergang Josef-Seib-Straße (Pfaffenaue) ist ein landwirtschaftlicher Weg, der 
durch das Land Hessen als Radweg ausgewiesen wurde. Hier schlägt die Verwaltung 
vor, mit dem Land Hessen in die Verhandlungen einzutreten, um den gemeindlichen 
Anteil zu reduzieren, da der Erhalt des BÜ aufgrund des Radweges im vorrangigen 
Interesse des Landes liegen sollte.



26.02.2019

17

33 GV  20. Februar 2019

34 GV  20. Februar 2019



26.02.2019

18

35 GV  20. Februar 2019

36 GV  20. Februar 2019

VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Bahnübergang Gemeindesee BÜ 27-2

Die Erneuerung des BÜ an dieser Stelle ist aus Sicht der Gemeinde sehr von Interesse, 
da der Gemeindesee im Zuge des Stadtumbaus deutlich aufgewertet werden soll. 
Insofern wird hier die Kostenbeteiligung der Gemeinde zu 1/3 wohl nicht vermeidbar 
sein.
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VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Bahnübergang Neue Friedhofstraße BÜ 28-6

Bei einem möglichen Rückbau wäre noch die Kostenbeteiligung der Gemeinde zu 
diskutieren, da die Vorteile überwiegen und auf Seiten der DB Netz AG liegen. Die 
Kosten, die für eine Beseitigung des BÜ von der Gemeinde Biblis zu tragen wären, 
belaufen sich auf geschätzte 60.000,-- €. Dem gegenüber steht ein Kostenanteil der 
Gemeinde von rund 700.000,-- € bei einer Erneuerung des BÜ.
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VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Beschlussentwurf

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Sach- und Rechtlage dargelegte 
Vorgehensweise und beauftragt die Verwaltung die notwendigen Schritte in die Wege 
zu leiten.
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VL-13/2019 Festlegung des Wahltermins für die Bürgermeisterwahl 2019

Beschlussentwurf:

Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß § 42 (3) HGO den Wahltermin für die 
Bürgermeisterwahl auf den 27. Oktober 2019 zu terminieren. Als möglicher Termin für 
eine Stichwahl wird der 10. November 2019 festgelegt.
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Gemeinde Biblis

Darmstädter Straße 25 · 68647 Biblis

Tel. 06245 28-0 · Fax 06245 28-00

www.gemeinde-biblis.de

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
und einen guten Heimweg!




